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Gemeindeordnung
(GemO)

in der Fassung vom 31. Januar 1994
 

  § 35
Öffentlichkeit, Anhörung

 (1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
oder die Beratung in nicht öffentlicher Sitzung aus Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwür-
diger Interessen Einzelner erforderlich ist. Über Anträge, einen Beratungsgegenstand entgegen der Ta-
gesordnung in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln, wird in nicht öffentlicher Sit-
zung beraten und entschieden. Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffent-
lichkeit unverzüglich bekannt zu geben, sofern nicht Gründe des Gemeinwohls oder schutzwürdige In-
teressen Einzelner dem entgegenstehen. Die Zulässigkeit von Ton- und Bildübertragungen sowie Ton-
und Bildaufzeichnungen in öffentlichen Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien kann in
der Hauptsatzung geregelt werden. Gleiches gilt für vom Gemeinderat selbst veranlasste Ton- und Bild-
übertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen in öffentlichen Sitzungen. Im Übrigen sind Ton- und
Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen unbeschadet Rechte Dritter nur zulässig, wenn
alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderats zustimmen.

 (2) Der Gemeinderat kann beschließen, zu bestimmten Beratungsgegenständen Sachverständige und
Vertreter berührter Bevölkerungsteile zu hören; er kann einzelne Beratungsgegenstände mit ihnen auch
erörtern. Eine Anhörung hat zu erfolgen, wenn ein Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ge-
meinderats dies beantragt. Eine Anhörung darf nicht erfolgen, sofern zum gleichen Beratungsgegen-
stand innerhalb der letzten zwölf Monate bereits eine Anhörung durchgeführt worden ist.

Weitere Fassungen dieser Norm
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§ 35 GemO wird von folgenden Dokumenten zitiert
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